Lieferauftrag SWR.Spar fur Erdgas //

Gewerbekunden
SWR.

Stadtwerke Radevormwald GmbH
Am Gaswerk 13 /42477 Radevormwald

Geschaftsfuhrer: Florian Weiskirch Handelsregister: Kéln HRB 38080 Telefon: 02195 9131-0
Vors. des Aufsichtsrates: Dietmar Busch Steuer-Nr.: 221/5759/0367 Fax: 02195 9131-67
Verwaltungssitz: Radevormwald USt-IdNr.: DE198538514 E-Mail: info@s-w-r.de
1. Kunde
Anrede (freiw. Angabe) Titel (freiw. Angabe) Kundennummer Geburtsdatum (freiw. Angabe)
Vorname / Name / Firma Zusatz
Strafl3e / Hausnummer PLZ / Ort
Telefon Mobiltelefon E-Mail
Handelsregisternummer (nur bei Gewerbelieferstelle) Steuernummer (nur bei Gewerbelieferstelle)

Der Kunde betreibt folgende Anlagen: (Falls Sie keine Angaben zu den einzelnen Leistungswerten machen kdnnen, werden wir den vom Netzbetreiber genannten
Leistungswert zugrunde legen.)

Installierte Nennleistung in kW

Anlagenart Bitte ankreuzen (falls bekannt)

Gasherd

Warmwasserspeicher

Heizkessel

Sonstiges

Der Lieferant kann dem Kunden (iber die angegebene E-Mail-Adresse rechtserhebliche Erklarungen zur Begriindung, Durchfiihrung, Anderung oder Beendigung dieses
Vertragsverhéltnisses (z. B. Mitteilungen uber den Vertrags- oder Lieferbeginn etc.) zusenden. Fur eine daruber hinausgehende Verwendung der E-Mail-Adresse gelten die
AGB. Anderungen der vorgenannten Kontaktdaten des Kunden sind dem Lieferanten unverziiglich in Textform mitzuteilen.

2. Abnahmestelle
Stral3e / Hausnummer PLZ / Ort
Gaszéahlernummer / Identifikationsnummer der Marktlokation Aktueller Zahlerstand
3. Bisheriger Gasbezug (nur auszufiillen, wenn Sie bisher kein Gaskunde der SWR. sind)

Um lhren Auftrag schnellstmdglich ausfiihren zu kdnnen, bitten wir Sie um folgende Angaben oder alternativ um Zusendung einer Kopie lhrer letzten Stromrechnung.

Bisheriger Gaslieferant (Name und Anschrift)

Kunden-Nr. beim bisherigen Lieferanten Vorjahresgasverbrauch in kWh

4, Preise

Der Kunde beauftragt den Lieferanten mit der Lieferung des gesamten Bedarfs des Kunden an Gas gemaR den Bestimmungen dieses Vertrages an die oben genannte
Abnahmestelle. Der Kunde verpflichtet sich mit diesem Auftrag zur Abnahme seines gesamten Bedarfs an Gas und zur Zahlung des Entgelts gemafR dem als Anlage
beigefugten Preisblatt. Die aktuellen glltigen Preise kdnnen zuséatzlich unter www.s-w-r.de abgerufen und in wiedergabeféhiger Form gespeichert werden.

5. Lieferbeginn
Gewiinschter Lieferbeginn (fur den tatsachlichen Lieferbeginn gilt Ziffer 1 der AGB):
O Nachstmdglicher Zeitpunkt O

Fir den Fall, dass die Belieferung vor Ablauf der Widerrufsfrist (14 Tage ab dem Tage des Vertragsschlusses) aufgenommen werden soll, erklare ich im Hinblick auf mein
Widerrufsrecht nach Maf3gabe von Ziffer 10. zusétzlich (falls gewilinscht, bitte ankreuzen):
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O Ich verlange ausdriicklich, dass die Energielieferung — soweit moglich — auch beginnen soll, wenn der Lieferbeginn vor Ablauf der Widerrufsfrist liegt. Fir den Fall, dass
ich mein Widerrufsrecht ausiibe, schulde ich dem Lieferanten fir die bis zum Widerruf gelieferte Energie gemaf § 357a Abs. 2 BGB angemessenen Wertersatz.

6. Laufzeit / Kindigung

Der Vertrag hat eine Erstlaufzeit bis zum Ablauf des 31.12. des laufenden Kalenderjahres, bei einem Vertragsschluss nach dem 31.10. bis zum 31.12. des folgenden
Kalenderjahres. Er verléangert sich nach Ablauf der Erstlaufzeit auf unbestimmte Zeit und kann von jeder Partei mit einer Frist von einem Monat gekindigt werden, erstmals
zum Ablauf der Erstlaufzeit. Die Kiindigung bedarf der Textform. Besondere Kiindigungsrechte (nach Gesetz oder den beigefligten AGB) bleiben unberuhrt.

7. Geltung der Allgemeinen Geschéaftsbedingungen

Ergénzend, soweit in diesem Vertrag nicht anders geregelt, finden die beigefligten Allgemeinen Geschéftsbedingungen der Stadtwerke Radevormwald GmbH fur den
SWR. Sparvertrag — Gewerbe - Anwendung. Dieser Vertragstext und die Allgemeinen Geschaftsbedingungen kénnen zusatzlich unter www.s-w-r.de abgerufen und
in wiedergabefahiger Form gespeichert werden. Zuséatzlich kdnnen Sie diese telefonisch unter 02195 9131-0 anfordern.

8. Vollmacht

Der Kunde bevoliméchtigt den Lieferanten zur Vornahme aller Handlungen sowie Abgabe und Entgegennahme aller Erklarungen, die im Zusammenhang mit dem
Wechsel des Gasversorgers erforderlich werden, etwa einer Kiindigung des bisherigen Liefervertrages

Zudem bevollméchtigt der Kunde den Lieferanten auch zur Kiindigung etwaiger bestehender Vertrage iiber die Durchfiihrung des Messstellenbetriebs und/ oder der
Messung. Der Kunde bevolimé&chtigt den Lieferanten ferner zur Abfrage seiner Messwerte (auch Vorjahresverbrauchsdaten) beim jeweils zustandigen Messstellenbe-
treiber.

9. SEPA-Basislastschriftmandat

Der nachstehend genannte Kontoinhaber erméchtigt die Stadtwerke Radevormwald GmbH (glaubiger Identifikationsnummer: DE34ZZZ00000021182) Zahlungen aus
diesem Vertragsverhéltnis von dem unten angegebenen Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weist der nachstehend genannte Kontoinhaber sein Kreditinstitut
an, die von der Stadtwerke Radevormwald GmbH auf das angegebene Konto gezogenen Lastschriften einzulésen. Hinweis: Der Kontoinhaber kann innerhalb von acht
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit seinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Die Mandatsreferenznummer fur dieses SEPA-Mandat wird dem Kontoinhaber gesondert mitgeteilt.

Die Erteilung eines SEPA-Basislastschriftmandats ist keine Voraussetzung fur das Zustandekommen dieses Vertrags. Auf die Zahlungsmdglichkeiten geman Ziffer 4.1 der
AGB wird hingewiesen.

IBAN Kreditinstitut

StralRe und Hausnummer des Kontoinhabers Postleitzahl und Wohnort des Kontoinhabers
X

Name, Vorname des Kontoinhabers Unterschrift des Kontoinhabers

10. Auftragserteilung

Der Kunde erteilt dem Lieferanten mit seiner Unterschrift den Auftrag, seinen gesamten Bedarf an Erdgas an die genannte Entnahmestelle zu liefern und nimmt
die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis. Die Belieferung erfolgt auBerhalb der Grundversorgung. Der Vertrag kommt mit der Auftragsbestétigung des Lieferanten
zustande, die spatestens 14 Tage nach Absendung des Auftrages zu erfolgen hat.

X
Ort / Datum Unterschrift Kunde

Anlagen zum Vertrag:
- Preisblatt SWR. Spar (Stand: 01.01.2026)

- AGB der SWR. fiir den SWR. Sparvertrag — Gewerbe
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Lieferauftrag SWR.Spar fur Erdgas //

Gewerbekunden
SWR.

Stadtwerke Radevormwald GmbH
Am Gaswerk 13 /42477 Radevormwald

Geschaftsfuhrer: Florian Weiskirch Handelsregister: K6ln HRB 38080 Telefon: 02195 9131-0
Vors. des Aufsichtsrates: Dietmar Busch Steuer-Nr.: 221/5759/0367 Fax: 02195 9131-67
Verwaltungssitz: Radevormwald USt-IdNr.: DE198538514 E-Mail: info@s-w-r.de
1. Kunde
Anrede (freiw. Angabe) Titel (freiw. Angabe) Kundennummer Geburtsdatum (freiw. Angabe)
Vorname / Name / Firma Zusatz
Stral3e / Hausnummer PLZ / Ort
Telefon Mobiltelefon E-Mail
Handelsregisternummer (nur bei Gewerbelieferstelle) Steuernummer (nur bei Gewerbelieferstelle)

Der Kunde betreibt folgende Anlagen: (Falls Sie keine Angaben zu den einzelnen Leistungswerten machen kdnnen, werden wir den vom Netzbetreiber genannten
Leistungswert zugrunde legen.)

Installierte Nennleistung in kW

Anlagenart Bitte ankreuzen (falls bekannt)

Gasherd

Warmwasserspeicher

Heizkessel

Sonstiges

Der Lieferant kann dem Kunden Uber die angegebene E-Mail-Adresse rechtserhebliche Erklarungen zur Begriindung, Durchfiihrung, Anderung oder Beendigung dieses
Vertragsverhéltnisses (z. B. Mitteilungen uber den Vertrags- oder Lieferbeginn etc.) zusenden. Fir eine dartber hinausgehende Verwendung der E-Mail-Adresse gelten die
AGB. Anderungen der vorgenannten Kontaktdaten des Kunden sind dem Lieferanten unverziglich in Textform mitzuteilen.

2. Abnahmestelle
Strafl3e / Hausnummer PLZ/ Ort
Gaszéahlernummer / Identifikationsnummer der Marktlokation Aktueller Zahlerstand
3. Bisheriger Gasbezug (nur auszufillen, wenn Sie bisher kein Gaskunde der SWR. sind)

Um Ihren Auftrag schnellstmdglich ausfiihren zu kénnen, bitten wir Sie um folgende Angaben oder alternativ um Zusendung einer Kopie lhrer letzten Stromrechnung.

Bisheriger Gaslieferant (Name und Anschrift)

Kunden-Nr. beim bisherigen Lieferanten Vorjahresgasverbrauch in kWh

4, Preise

Der Kunde beauftragt den Lieferanten mit der Lieferung des gesamten Bedarfs des Kunden an Gas gemaf den Bestimmungen dieses Vertrages an die oben genannte
Abnahmestelle. Der Kunde verpflichtet sich mit diesem Auftrag zur Abnahme seines gesamten Bedarfs an Gas und zur Zahlung des Entgelts gemaf dem als Anlage
beigefugten Preisblatt. Die aktuellen glltigen Preise kdnnen zusatzlich unter www.s-w-r.de abgerufen und in wiedergabeféhiger Form gespeichert werden.

5. Lieferbeginn

Gewlinschter Lieferbeginn (fir den tatséchlichen Lieferbeginn gilt Ziffer 1 der AGB):

O Né&chstmdglicher Zeitpunkt O

Fir den Fall, dass die Belieferung vor Ablauf der Widerrufsfrist (14 Tage ab dem Tage des Vertragsschlusses) aufgenommen werden soll, erklare ich im Hinblick auf mein
Widerrufsrecht nach Maf3gabe von Ziffer 10. zusétzlich (falls gewilinscht, bitte ankreuzen):

O Ich verlange ausdriicklich, dass die Energielieferung — soweit moglich — auch beginnen soll, wenn der Lieferbeginn vor Ablauf der Widerrufsfrist liegt. Fir den Fall, dass
ich mein Widerrufsrecht ausiibe, schulde ich dem Lieferanten fiir die bis zum Widerruf gelieferte Energie gemaf § 357a Abs. 2 BGB angemessenen Wertersatz.
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6. Laufzeit / Kiindigung

Der Vertrag hat eine Erstlaufzeit bis zum Ablauf des 31.12. des laufenden Kalenderjahres, bei einem Vertragsschluss nach dem 31.10. bis zum 31.12. des folgenden
Kalenderjahres. Er verlangert sich nach Ablauf der Erstlaufzeit auf unbestimmte Zeit und kann von jeder Partei mit einer Frist von einem Monat gekiindigt werden, erstmals
zum Ablauf der Erstlaufzeit. Die Kiindigung bedarf der Textform. Besondere Kiindigungsrechte (nach Gesetz oder den beigefugten AGB) bleiben unberuhrt.

7. Geltung der Allgemeinen Geschéaftsbedingungen

Ergénzend, soweit in diesem Vertrag nicht anders geregelt, finden die beigefiigten Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Stadtwerke Radevormwald GmbH fiir den
SWR. Sparvertrag — Gewerbe - Anwendung. Dieser Vertragstext und die Allgemeinen Geschaftsbedingungen kénnen zusatzlich unter www.s-w-r.de abgerufen und
in wiedergabefahiger Form gespeichert werden. Zusatzlich kdnnen Sie diese telefonisch unter 02195 9131-0 anfordern.

8. Vollmacht

Der Kunde bevoliméachtigt den Lieferanten zur Vornahme aller Handlungen sowie Abgabe und Entgegennahme aller Erklarungen, die im Zusammenhang mit dem
Wechsel des Gasversorgers erforderlich werden, etwa einer Kiindigung des bisherigen Liefervertrages

Zudem bevollméchtigt der Kunde den Lieferanten auch zur Kiindigung etwaiger bestehender Vertrage iiber die Durchfiihrung des Messstellenbetriebs und/ oder der
Messung. Der Kunde bevolimé&chtigt den Lieferanten ferner zur Abfrage seiner Messwerte (auch Vorjahresverbrauchsdaten) beim jeweils zustandigen Messstellenbe-
treiber.

9. SEPA-Basislastschriftmandat

Der nachstehend genannte Kontoinhaber erméchtigt die Stadtwerke Radevormwald GmbH (glaubiger Identifikationsnummer: DE34ZZZ00000021182) Zahlungen aus
diesem Vertragsverhéltnis von dem unten angegebenen Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weist der nachstehend genannte Kontoinhaber sein Kreditinstitut
an, die von der Stadtwerke Radevormwald GmbH auf das angegebene Konto gezogenen Lastschriften einzulésen. Hinweis: Der Kontoinhaber kann innerhalb von acht
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit seinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Die Mandatsreferenznummer fir dieses SEPA-Mandat wird dem Kontoinhaber gesondert mitgeteilt.

Die Erteilung eines SEPA-Basislastschriftmandats ist keine Voraussetzung fiir das Zustandekommen dieses Vertrags. Auf die Zahlungsmdglichkeiten geman Ziffer 4.1 der
AGB wird hingewiesen.

IBAN Kreditinstitut

Stralle und Hausnummer des Kontoinhabers Postleitzahl und Wohnort des Kontoinhabers
X

Name, Vorname des Kontoinhabers Unterschrift des Kontoinhabers

10. Auftragserteilung

Der Kunde erteilt dem Lieferanten mit seiner Unterschrift den Auftrag, seinen gesamten Bedarf an Erdgas an die genannte Entnahmestelle zu liefern und nimmt
die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis. Die Belieferung erfolgt auBerhalb der Grundversorgung. Der Vertrag kommt mit der Auftragsbestétigung des Lieferanten
zustande, die spatestens 14 Tage nach Absendung des Auftrages zu erfolgen hat.

X
Ort / Datum Unterschrift Kunde

Anlagen zum Vertrag:
- Preisblatt SWR. Spar (Stand: 01.01.2026)

- AGB der SWR. fur den SWR. Sparvertrag — Gewerbe
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Allgemeine Geschéftsbedingungen der Stadtwerke Radevormwald GmbH (SWR.) fiir den SWR.Sparvertrag —

Gewerbe auBerhalb der Grundversorgung
Stadtwerke Radevormwald GmbH; Am Gaswerk 13; 42477 Radevormwald; E-Mail: info@s-w-r.de ; Internet.: www.s-w-r.de ; Tel.: 02195 9131-0; Fax: 02195 9131-67

2.1.

2.2.

23.

2.4,

25.

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Vertragsschluss / Lieferbeginn

Der Vertrag kommt durch Bestétigung des Lieferanten in Textform unter Angabe
des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tatsachliche Lieferbeginn hangt
davon ab, dass alle fir die Belieferung notwendigen MalRnahmen (Kiindigung des
bisherigen Liefervertrags etc.) erfolgt sind.

Umfang und Durchfiihrung der Lieferung / Leistungsumfang /
Weiterleitungsverbot / Befreiung von der Leistungspflicht

Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Energie an seine
vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des
Netzanschlusses, (ber den der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-
Identifikationsnummer energiewirtschaftlich identifiziert wird.

Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbetreiber erbracht und ist geman
§ 9 Abs. 2 MsbG Bestandteil dieses Vertrags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit
einem wettbewerblichen Messstellenbetreiber schlie3t. Der Lieferant stellt dem
Kunden das Entgelt fir den Messstellenbetrieb und die Messung unter den
Voraussetzungen von Ziffer 6.2 in Rechnung.

Der Kunde wird die Energie lediglich zur eigenen Versorgung nutzen. Eine
Weiterleitung an Dritte ist unzulassig.

Bei einer Unterbrechung oder bei UnregelméaBigkeiten in der Energieversorgung ist
der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Stérung des Netzbetriebs
einschlieRlich des Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu
den mdglichen Anspriichen des Kunden gegen den Netzbetreiber wird auf Ziffer 9
verwiesen.

Wird den Parteien die Erflllung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare
Umstande, auf die sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem
angemessenen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden
kann (insbesondere hdhere Gewalt wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Pandemien,
ArbeitskampfmaRnahmen, hoheitliche Anordnungen), unmdéglich gemacht, so sind
die Parteien von ihren vertraglichen Leistungspflichten befreit, solange diese
Umstande noch andauern.

Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der
Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der
Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat.
Schadensersatzanspriiche des Kunden gegen den Lieferanten bleiben fiir den Fall
unberihrt, dass den Lieferanten an der Unterbrechung ein Verschulden trifft.

Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige
Preisberechnung / Abrechnungsinformationen / Verbrauchshistorie

Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen bzw.
Messsysteme  (oder rechtméafige Ersatzwertbildung) des zustandigen
Messstellenbetreibers bzw. Netzbetreibers ermittelt. Die Ablesung der
Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetreiber oder Lieferanten oder, sofern
keine Fernibermittlung der Verbrauchsdaten (z.B. Uber ein intelligentes
Messsystem) erfolgt, auf Verlangen des Lieferanten oder des Messstellenbetreibers
kostenlos vom Kunden durchgefiihrt. Verlangt der Lieferant eine Selbstablesung
des Kunden, fordert der Lieferant den Kunden rechtzeitig dazu auf. Die Ablesung
der Messeinrichtungen erfolgt zum Zwecke der Abrechnung, etwa anl&sslich eines
Lieferantenwechsels oder bei Vorliegen eines berechtigten Interesses des
Lieferanten an einer Uberpriifung der Ablesung, und zum Zwecke der Erstellung
der Abrechnungsinformationen. Der Kunde kann einer Selbstablesung
widersprechen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist. Soweit der Kunde fir einen
bestimmten Abrechnungszeitraum trotz entsprechender Verpflichtung keine
Ablesedaten Ubermittelt hat oder der Lieferant aus anderen Griinden, die er nicht
zu vertreten hat, den tatsachlichen Verbrauch nicht ermitteln kann (etwa, weil keine
Messwerte bzw. vom Messstellenbetreiber rechtmaRig ermittelten Ersatzwerte
verfiigbar sind), kann der Lieferant den Verbrauch auf der Grundlage der letzten
Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden
jeweils unter angemessener Beriicksichtigung der tatsachlichen Verhéltnisse
schéatzen.

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis
versehenen Beauftragten des Lieferanten oder des Messstellenbetreibers den
Zutritt zu seinem Grundstlck und zu seinen Rdumen zu gestatten, soweit dies zur
Ermittlung der preislichen Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der
Messeinrichtungen erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an
den Kunden oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss
mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein
Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafir Sorge zu tragen, dass die
Messeinrichtungen zuganglich sind. Wenn der Kunde den Zutritt unberechtigt
verweigert oder behindert, stellt der Lieferant dem Kunden die dadurch
entstandenen Kosten pauschal gemaR Ziffer 17 in Rechnung. Die pauschale
Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf die nach dem
gewdhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht Uibersteigen.

Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen verlangen. Die
Héhe der Abschlagszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden
Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis oder nach dem
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktuellen
Vertragspreis. Macht der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich abweicht,
ist dies angemessen zu berlicksichtigen.

Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraums, der ein Jahr
nicht Uiberschreitet, und zum Ende des Vertragsverhaltnisses wird vom Lieferanten
eine Abrechnung nach seiner Wahl in elektronischer Form oder in Papierform
erstellt. Abweichend von Satz 1 hat der Kunde das Recht, eine kostenpflichtige
monatliche, vierteljahrliche oder halbjahrliche Abrechnung zu wahlen, die auf
Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit dem Lieferanten erfolgt. Erhalt der
Kunde Abrechnungen in Papierform, erfolgt die Ubermittiung der Abrechnungen auf
Wunsch auch in elektronischer Form. Erhalt der Kunde elektronische
Abrechnungen, erfolgt die Ubermittlung der Abrechnungen auf Wunsch auch einmal
jahrlich in Papierform. In jeder Abrechnung wird der tatsachliche Umfang der
Belieferung unter Anrechnung der Abschlagszahlungen abgerechnet. Ergibt sich
eine Abweichung der Abschlagszahlungen von der Abrechnung der tatsachlichen
Belieferung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverziiglich
erstattet bzw. nachentrichtet, spatestens aber mit der néchsten Abschlagszahlung

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.2.

4.3.

4.3.2.

4.4.

5.2.

5.3.

verrechnet. Bei einer monatlichen Abrechnung entfallt das Recht des Lieferanten
nach Ziffer 3.3 Satz 1.

Erhalt der Kunde eine elektronische Abrechnung und erfolgt keine Ferniibermittiung
der Verbrauchsdaten (z.B. Uber ein intelligentes Messsystem), erhalt er
unentgeltlich die (in jeder Rechnung bereits enthaltenen)
Abrechnungsinformationen nach § 40b EnWG automatisch alle sechs Monate und
auf Wunsch alle drei Monate.

Auf Wunsch des Kunden stellt der Lieferant dem Kunden und/oder einem von
diesem benannten Dritten, soweit verfligbar, ergdnzende Informationen zu dessen
Verbrauchshistorie gegen Entgelt zur Verfligung (vgl. Ziffer 17).

Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprifung der
Messeinrichtungen an seiner Entnahmestelle durch eine Eichbehdrde oder eine
staatlich anerkannte Prifstelle i. S.v. § 40 Abs. 3 MessEG zu veranlassen. Die
Kosten der Nachpriifung fallen dem Kunden nur dann zur Last, sofern die
eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht tiberschritten werden.

Ergibt eine Nachpriifung der Messeinrichtungen eine Uberschreitung der
eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des
Rechnungsbetrags festgestellt (wie z.B. auch bei einer Rechnung auf der
Grundlage falscher Messwerte), so wird der zu viel oder zu wenig berechnete
Betrag unverziiglich erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der nachsten
Abschlagszahlung verrechnet. Ist das AusmaR des Fehlers nicht einwandfrei
festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an (und liegen auch keine
rechtmaRig ermittelten Ersatzwerte vor), so ermittelt der Lieferant den Verbrauch
fir die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung durch Schéatzung entsprechend
Ziffer 3.1 Satz 6. Anspriiche nach dieser Ziffer sind auf den der Feststellung des
Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschréankt, es sei denn, die Auswirkung
des Fehlers kann (iber einen groReren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall
ist der Anspruch auf Iangstens drei Jahre beschrankt.

Andert sich das vertragliche Entgelt wahrend des Abrechnungszeitraums, so
rechnet der Lieferant geédnderte verbrauchsunabhéngige Preisbestandteile
tagesgenau ab. Fir die Abrechnung geadnderter verbrauchsabhangiger
Preisbestandteile wird die nach Ziffer 3.1 ermittelte Verbrauchsmenge des Kunden
im Abrechnungszeitraum auf Grundlage einer Schatzung nach billigem Ermessen
(§ 315 BGB) auf den Zeitraum vor und nach der Preiséanderung aufgeteilt, wobei
jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen auf der Grundlage vergleichbarer
Erfahrungswerte angemessen zu bericksichtigen sind. Die nach der Preisénderung
anfallenden Abschlagszahlungen kénnen entsprechend angepasst werden.

Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrechnung

Samtliche Rechnungsbetrédge sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung,
Abschlage und Vorauszahlungen zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen
(§ 315 BGB) im Abschlagsplan bzw. mit Verlangen der Vorauszahlung festgelegten
Zeitpunkt fallig und im Wege des Lastschriftverfahrens, mittels Dauerauftrag oder
Uberweisung (auch durch Bariiberweisung) zu zahlen. Der Kunde informiert den
Lieferanten vorab in Textform, sofern Dritte fiir ihn leisten. Der Lieferant ist
berechtigt, Zahlungen Dritter abzulehnen.

Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant angemessene
MaRnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung ergreifen. Fordert der Lieferant
erneut zur Zahlung auf oder Iasst er den Betrag durch einen Beauftragten (z. B.
Inkassodienstleister, Netzbetreiber) einziehen, werden dem Kunden die dadurch
entstandenen Kosten pauschal gemaR Ziffer 17 in Rechnung gestellt. Die
pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf die nach dem
gewdhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht Ubersteigen. § 288
Abs. 5 BGB bleibt unberiihrt.

Einwande gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur
Zahlungsverweigerung nur,

sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund
mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen
Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nachprifung der Messeinrichtung
verlangt und solange durch die Nachpriifung nicht die ordnungsgeméane Funktion
der Messeinrichtung festgestellt ist

oder

sofern aus Sicht eines verstéandigen Kunden die ernsthafte Moglichkeit eines
offensichtlichen Fehlers besteht, z. B. bei falschen Kundennamen,
verwechselten Entnahmestellen, ohne Weiteres erkennbaren Rechenfehlern
oder bei weit aulerhalb der Plausibilitiat liegenden Verbrauchsmengen, auch
wenn eine Nachpriifung der Messeinrichtung deren ordnungsgemaéfe Funktion
bestatigt hat.

Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben von Ziffer 4.3 unberihrt.

Gegen Forderungen des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig
festgestellten Gegenanspriichen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht fir Anspriiche
des Kunden aufgrund vollstandiger oder teilweiser Nichterfiillung oder mangelhafter
Erfiillung der Hauptleistungspflichten.

Vorauszahlung / Sicherheitsleistung

Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in angemessener
Héhe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht
unwesentlicher Hohe in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von
zwolf Monaten wiederholt in Zahlungsverzug gerat oder in sonstigen begriindeten
Fallen.

Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Hohe und die
Grinde fir die Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen fir ihren Wegfall
mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszahlungen legt der Lieferant nach billigem
Ermessen (§ 315 BGB) fest. Die Vorauszahlung ist friihestens zum Lieferbeginn
féllig. Die Hohe der Vorauszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des
vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis oder dem
durchschnittlichen  Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktuellen
Vertragspreis. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer
ist, ist dies angemessen zu bericksichtigen.

Die Vorauszahlung wird mit der jeweils ndchsten vom Kunden nach dem Vertrag zu
leistenden Zahlung (Abschlage nach Ziffer4.1 oder Rechnungsbetrége)
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verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abweichung der Vorauszahlung von der zu
leistenden Zahlung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag
unverzlglich erstattet bzw. nachentrichtet.

Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein
Vorauszahlungssystem (z. B. Bargeld- oder Chipkartenzahler) einrichten und
betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit beauftragen.

Anstelle einer Vorauszahlung kann der Lieferant eine Sicherheitsleistung in Hohe
der fiir einen Zeitraum von zwei Liefermonaten voraussichtlich durchschnittlich zu
leistenden Zahlungen verlangen. Sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren,
ist eine Sicherheitsleistung nur zuldssig in Form einer unbedingten,
unwiderruflichen, selbstschuldnerischen Birgschaft einer europaischen Bank. Die
sich verbirgende Bank muss ein Rating im ,A“-Bereich von Standard & Poors oder
ein gleichwertiges Rating einer anderen international anerkannten Rating-Agentur
aufweisen.

Der Lieferant kann sich aus der Sicherheit befriedigen, sobald der Kunde mit seinen
Zahlungsverpflichtungen in Verzug ist. Der Lieferant wird die Sicherheit nur in dem
Umfang verwerten, in dem dies zur Erfillung der riickstdndigen
Zahlungsverpflichtungen erforderlich ist.

Die Verwertung der Sicherheit nach Ziffer 5.6 wird der Lieferant dem Kunden unter
Fristsetzung schriftlich androhen, es sei denn nach den Umsténden des Einzelfalls
besteht Grund zu der Annahme, dass eine Befriedigung aus der Sicherheit zu spat
erfolgen wiirde. Ist der Abschluss des Vertrags fir den Kunden ein
Handelsgeschaft, betragt die Frist wenigstens eine Woche. In allen Gbrigen Fallen
betragt sie einen Monat.

Die Sicherheit ist unverzlglich zurlickzugeben, soweit ihre Voraussetzungen
weggefallen sind.

Die Regelungen zur Einstellung und Unterbrechung der Belieferung sowie zur
Kuindigung in Ziffer 8 bleiben unberihrt.

Entgelt / Zukiinftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte
Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen

Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbestandteilen nach
den Ziffern 6.2 bis 6.4 zusammen.

Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchsabhangigen Arbeitspreis in
der sich aus dem beigefiigten Preisblatt ergebenden Hoéhe. Diese werden auf
Grundlage der Kosten kalkuliert, die fur die Belieferung aller Kunden in diesem Tarif
anfallen (unabhangig vom Zeitpunkt des jeweils einzelnen Vertragsschlusses). Sie
enthalten folgende Kosten: Kosten fiir Energiebeschaffung und Vertrieb (inklusive
SLP-Bilanzierungsumlage, Entgelt fiir die Nutzung des Virtuellen Handelspunktes,
Konvertierungsentgelt und Konvertierungsumlage sowie Gasspeicherumlage
geman § 35e EnWG), die Kosten fir Messstellenbetrieb und Messung — soweit
diese Kosten dem Lieferanten vom Messstellenbetreiber in Rechnung gestellt
werden —, das an den Netzbetreiber abzufiihrende Netzentgelt, die Energiesteuer,
die Kosten aus dem Kauf von Emissionszertifikaten nach dem
Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) sowie die Konzessionsabgaben.

Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit
zusatzlichen, in Ziffern 6.2 und 6.4 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt,
erhdht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus entstehenden
Mehrkosten in der jeweils geltenden Hoéhe. Satz 1 gilt entsprechend, falls die
Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit einer
hoheitlich auferlegten, allgemein verbindlichen Belastung (d. h. keine BuRgelder
oder Ahnliches.) belegt wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten fiir
die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat. Die Weitergabe in der
jeweils geltenden Hohe nach Satz 1 und 2 fiihrt bei Erstattungen (z. B. in Form
negativer Umlagen) zu einer entsprechenden Entgeltreduzierung. Eine
Weiterberechnung erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten nach Hohe und Zeitpunkt
ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder die
jeweilige gesetzliche Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. Eine
Weiterberechnung ist auf die Mehrkosten beschrénkt, die nach dem Sinn und
Zweck der gesetzlichen Regelung dem einzelnen Vertragsverhaltnis (z. B. nach
Kopf oder nach Verbrauch) zugeordnet werden kdnnen. Eine Weiterberechnung
erfolgt ab dem Zeitpunkt der Entstehung der Mehrkosten. Der Kunde wird Uber eine
solche Weiterberechnung spatestens mit der Rechnungsstellung informiert.

Zusatzlich fallt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 6.2 und 6.3 die Umsatzsteuer
in der jeweils geltenden Hohe an. Die derzeitige Hohe der Umsatzsteuer ergibt sich
aus dem Preisblatt.

Der Lieferant teilt dem Kunden die bei Belieferung jeweils geltende Hohe eines nach
Ziffern 6.3 und 6.4 zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.

Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis nach Ziffer 6.2 —
nicht hingegen etwaige zukinftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich
auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.3 sowie die gesondert in der jeweils geltenden
Hoéhe an den Kunden weitergegebene Umsatzsteuer nach Ziffer 6.4 — durch
einseitige Leistungsbestimmung nach biligem Ermessen gemafR § 315 BGB
anzupassen (Erhdéhungen oder Senkungen). Anlass fir eine solche
Preisanpassung ist ausschlieRlich eine Anderung der in Ziffer 6.2 genannten
Kosten. Der Lieferant tUberwacht fortlaufend die Entwicklung dieser Kosten. Der
Umfang einer solchen Preisanpassung ist auf die Veranderung der Kosten nach
Ziffer 6.2 seit der jeweils vorhergehenden Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.6
bzw. — sofern noch keine Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.6 erfolgt ist — seit der
erstmaligen Tarifkalkulation nach Ziffer 6.2 bis zum Zeitpunkt des geplanten
Wirksamwerdens der aktuellen Preisanpassung beschréankt. Kostensteigerungen
und Kostensenkungen sind bei jeder Preisanpassung gegenlaufig zu saldieren. Die
einseitige Leistungsbestimmung des Lieferanten nach billigem Ermessen bezieht
sich auch auf die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisanpassung; diese sind so zu
wahlen, dass Kostensenkungen nicht nach fir den Kunden unglnstigeren
Mafstdben Rechnung getragen werden als Kostenerhdhungen, also
Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie
Kostenerhéhungen. Der Kunde hat gemaR § 315 Abs. 3 BGB das Recht, die
Auslibung des billigen Ermessens des Lieferanten gerichtlich tberpriifen zu lassen.
Anderungen von Grundpreis und Arbeitspreis nach dieser Ziffer 6.6 sind nur zum
Monatsersten méglich. Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn der Lieferant
dem Kunden die Anderungen spéatestens einen Monat vor dem geplanten
Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den
Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens
der Preisanpassung zu kiindigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der
Mitteilung gesondert hingewiesen.

Informationen Uber aktuelle Produkte (insbesondere gebiindelte Produkte bzw.
Leistungen) und Tarife erhalt der Kunde unter Tel.-Nr. 02195-9131-0 oder im
Internet unter www.s-w-r.de.
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Anderungen des Vertrags

Die Regelungen des Vertrags beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen
Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG,
GasGVV, GasNzZV, MsbG, MessEG und MessEV, hochstrichterliche
Rechtsprechung, Festlegungen und Beschllisse der BNetzA). Das vertragliche
Aquivalenzverhaltnis kann nach Vertragsschluss durch unvorhersehbare
Anderungen der gesetzlichen oder sonstigen Rahmenbedingungen (z. B. durch
Gesetzesanderungen, sofern deren konkreter Inhalt nicht bereits — etwa in der
Phase zwischen dem Abschluss des férmlichen Gesetzgebungsverfahrens und
dem Inkrafttreten — absehbar war), die der Lieferant nicht veranlasst und auf die er
auch keinen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem MaRe gestort werden. Ebenso
kann nach Vertragsschluss eine im Vertrag entstandene Liicke nicht unerhebliche
Schwierigkeiten bei der Durchfiihrung des Vertrags entstehen lassen (etwa wenn
die Rechtsprechung eine Klausel flr unwirksam erklart), die nur durch eine
Anpassung oder Erganzung zu beseitigen sind. In solchen Fallen ist der Lieferant
verpflichtet, den Vertrag — mit Ausnahme des Entgelts — unverziglich insoweit
anzupassen und/oder zu ergdnzen, als es die Wiederherstellung des
Aquivalenzverhiltnisses von Leistung und Gegenleistung und/oder der Ausgleich
entstandener Vertragslicken zur zumutbaren Fort- und Durchfiihrung des
Vertragsverhaltnisses  erforderlich macht (z.B. mangels gesetzlicher
Uberleitungsbestimmungen). Anpassungen des Vertrags nach dieser Ziffer sind nur
zum Monatsersten moglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn der Lieferant
dem Kunden die Anpassung spatestens einen Monat vor dem geplanten
Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den
Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens
der Vertragsanpassung zu kindigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der
Mitteilung gesondert hingewiesen.

Einstellung der Lieferung / Fristlose Kiindigung

Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen und die
Anschlussnutzung durch den zustandigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen,
wenn der Kunde in nicht unerheblichem MafRe schuldhaft Energie unter Umgehung,
Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen verwendet
(,Energiediebstahl“) und die Unterbrechung zur Verhinderung einer weiteren
unberechtigten Energieentnahme erforderlich ist.

Bei Zahlungsverzug des Kunden Héhe des Doppelten der rechnerisch auf den
laufenden Kalendermonat entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung,
mindestens aber mit € 100,00 inklusive Mahn- und Inkassokosten, ist der Lieferant
ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung durch
den zustandigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen. Hat der Kunde eine
Sicherheit geleistet, gilt dies nur, sofern der Kunde mit einem Betrag in
Zahlungsverzug ist, der die Sicherheitsleistung nicht nur unerheblich libersteigt. Bei
der Berechnung des Mindestbetrags bleiben nicht titulierte Forderungen aufler
Betracht, die der Kunde schlissig beanstandet hat, oder die wegen einer
Vereinbarung zwischen Lieferanten und Kunden noch nicht fallig sind, oder die aus
einer streitigen und noch nicht rechtskraftig entschiedenen Preiserhdhung des
Lieferanten resultieren. Die Unterbrechung unterbleibt, wenn die Folgen der
Unterbrechung auRer Verhaltnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der
Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen
vollumfanglich nachkommt. Dem Kunden wird die Unterbrechung spétestens
vier Wochen vorher angedroht und die Beauftragung des Netzbetreibers mit der
Unterbrechung der Anschlussnutzung acht Werktage vorher durch briefliche
Mitteilung unter Angabe des Zeitpunkts der Auftragserteilung angekindigt. Der
Lieferant wird den Netzbetreiber zu dem in der Anklindigung genannten Zeitpunkt
beauftragen, die Anschlussnutzung zu unterbrechen, wofir der Netzbetreiber nach
den Vorgaben des Lieferantenrahmenvertrags Gas (Anlage 3 zur KoV 13) sechs
weitere Werktage Zeit hat. Der Kunde wird den Lieferanten auf etwaige
Besonderheiten, die einer Unterbrechung zwingend entgegenstehen, unverziiglich
schriftlich hinweisen.

Der Gesetzgeber hat mit § 118b EnWG ein befristetes gesetzliches Recht zur
Versorgungsunterbrechung gegeniiber Haushaltskunden nach § 3 Nr. 22 EnWG
eingefiihrt, das voraussichtlich bis zum 30.04.2024 gilt und dem vertraglichen Recht
zur Versorgungsunterbrechung aufgrund von Zahlungsverzug nach dieser AGB-
Ziffer fur diese Kunden vorgeht. Nach §118b EnWG ist eine
Versorgungsunterbrechung vier Wochen nach vorheriger Androhung mdglich,
wenn der Kunde seiner Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung nicht nachkommt.
Dem Kunden ist nach § 118b Abs. 7 EnWG vor der Versorgungsunterbrechung
insbesondere der Abschluss einer Abwendungsvereinbarung, zur Vermeidung der
Versorgungsunterbrechung, anzubieten. Die Regelungen zur Unterbrechung und
zur Wiederherstellung der Anschlussnutzung aufgrund von Zahlungsverzug nach
dieser AGB-Ziffer sind flr die Dauer der Wirksamkeit des § 118b EnWG gegeniber
Haushaltskunden ausgesetzt.

Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind
vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch
entstandenen Kosten pauschal gemaR Ziffer 17 in Rechnung. Die pauschale
Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf die nach dem
gewdhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht Ubersteigen. Die
Belieferung wird unverziiglich wiederhergestellt, wenn die Griinde fir die
Unterbrechung entfallen und die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung
bezahlt sind; sofern keine Barzahlung erfolgt, bleibt es dem Kunden zur Verkilrzung
der Unterbrechungszeit auch bei einer erteilten Einzugsermachtigung
unbenommen, die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung unverziglich
mittels Uberweisung zu zahlen.

Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekiindigt und
die Lieferung eingestellt werden. Der Lieferant muss den Kunden unverziglich beim
zustandigen Verteilnetzbetreiber abmelden. Soweit die Entnahmen des Kunden im
Falle einer auRerordentlichen Kiindigung des Lieferanten trotz der Abmeldung
(etwa wegen Bearbeitungsfristen des Netzbetreibers, Prozessfristen aus den
Festlegungen der BNetzA zu Lieferantenwechselprozessen) tiber den Zeitpunkt der
Vertragsbeendigung hinaus dem Lieferanten bilanziell zugeordnet werden, ohne
dass der Lieferant dafiir einen Ausgleich erhalt (z. B. im Rahmen der Mehr- oder
Mindermengenabrechnung des Netzbetreibers), schuldet der Kunde fir diese
fortwahrende Belieferung das Entgelt nach diesem Vertrag. Ein wichtiger Grund
liegt insbesondere vor im Fall eines Energiediebstahls nach Ziffer 8.1, oder im Fall
eines Zahlungsverzugs unter den Voraussetzungen von Ziffer 8.2 Satz 1 und 2. Im
letztgenannten Fall ist dem Kunden die Kiindigung mindestens zwei Wochen vorher
anzudrohen.

Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn ein Zwangsvollstreckungsverfahren gegen
das gesamte Vermdgen der anderen Partei oder eines wesentlichen Teils dieses
Vermdgens eingeleitet wurde.

Fir den Lieferanten liegt ein wichtiger Grund weiterhin vor, wenn der Kunde ganz
oder teilweise eine geschuldete Vorauszahlung und/oder vereinbarte Sicherheit
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nicht leistet und seiner Pflicht nicht innerhalb einer vom Lieferanten daraufhin
gesetzten Frist von zwei Wochen nachkommt. Die Fristsetzung erfolgt in einer
weiteren Zahlungsaufforderung des Lieferanten mit Kiindigungsandrohung.

Dartiber hinaus ist der Lieferant berechtigt, diesen Vertrag bei Vorliegen einer den
Kunden betreffenden negativen Auskunft der der CrifBlrgel GmbH (oder einer
anderen Auskunftei) insbesondere zu folgenden Punkten auRerordentlich zu
kiindigen: erfolglose Zwangsvollstreckung, erfolglose Pfandung, eidesstattliche
Versicherung zum Vermdgen, Restschuldbefreiung.

Haftung

Der Lieferant haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflichtverletzung (z. B. bei
Nichterflllung der Lieferpflicht oder ungenauer oder verspateter Abrechnung) fir
dadurch entstandene Schaden nach MaRRgabe von Ziffern 9.2 bis 9.6.

Anspriiche wegen Schaden durch Unterbrechung oder bei UnregelméaBigkeiten in
der Energieversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Stérung des
Netzbetriebs einschlieBlich des Netzanschlusses handelt, gegeniiber dem
Netzbetreiber geltend zu machen.

Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverziiglich tber die mit der
Schadensverursachung zusammenhangenden Tatsachen Auskunft geben, wenn
sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklart werden kénnen.

In allen Uibrigen Haftungsféllen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfiillungs-
und Verrichtungsgehilfen fir schuldhaft verursachte Schaden ausgeschlossen,
soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit herbeigefiihrt
wurde; dies gilt nicht bei Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Kérpers oder
der Gesundheit, oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten,
d. h. solcher Pflichten, deren Erflllung die ordnungsgeméaRe Durchfiihrung des
Vertrags Uberhaupt erst ermdglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner
regelmaRig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten).

Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz
oder grober Fahrlassigkeit beruht, beschrankt sich die Haftung auf den Schaden,
den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrags als mdgliche Folge der
Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berlicksichtigung der Umsténde,
die sie kannte oder kennen musste, héatte voraussehen missen. Gleiches gilt bei
grob fahrldssigem Verhalten einfacher Erfillungsgehilfen (nicht leitende
Angestellte) auRerhalb des Bereichs der wesentlichen Vertragspflichten sowie der
Lebens-, Kérper- oder Gesundheitsschaden.

Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberiihrt.
Umzug

Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverziglich vorab unter
Angabe des Umzugsdatums, der neuen Anschrift und der neuen Zahlernummer
oder Marktlokations-ldentifikationsnummer in Textform mitzuteilen. Im Regelfall
muss diese Mitteilung bis spéatestens zehn Werktage vor dem Umzugsdatum
erfolgen, um dem Lieferanten eine rechtzeitige Ab- bzw. Ummeldung beim
Netzbetreiber zu ermdglichen.

Der Lieferant wird den Kunden an der neuen Entnahmestelle, wenn der Umzug im
Gebiet des bisherigen Netzbetreibers erfolgt, auf Grundlage dieses Vertrags
weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der
Kunde dem Lieferanten das Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt hat-

Ist der Kunde Haushaltskunde i. S.v. § 3 Nr. 22 EnWG, hat er das Recht, den
Vertrag mit einer Frist von sechs Wochen in Textform und unter Mitteilung seiner
zukiinftigen Anschrift oder der zur Bezeichnung seiner zukiinftigen Entnahmestelle
verwendeten Marktlokations-Identifikationsnummer kiindigen. Die Kiindigung kann
mit Wirkung zum Zeitpunkt des Auszugs oder mit Wirkung zu einem spateren
Zeitpunkt erklart werden. Die Kiindigung beendet diesen Vertrag nicht und der
Lieferant wird den Kunden zu den bisherigen Vertragsbedingungen an der neuen
Entnahmestelle weiterbeliefern, wenn der Lieferant dem Kunden dies binnen zwei
Wochen nach Erhalt der Kindigung anbietet und die Belieferung an der neuen
Entnahmestelle mdglich ist. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt
voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt
hat.

Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 10.1 aus Griinden, die dieser zu
vertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht
bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen
Entnahmestelle, fur die der Lieferant gegenlber dem ortlichen Netzbetreiber
einstehen muss und fir die er von keinem anderen Kunden eine Vergltung zu
fordern berechtigt ist, nach den Preisen des Vertrags zu vergiiten. Die Pflicht des
Lieferanten zur unverziiglichen Abmeldung der bisherigen Entnahmestelle und
Anspriiche des Lieferanten auf entgangenen Gewinn wegen einer nicht oder
verspétet erfolgten Belieferung an der neuen Entnahmestelle bleiben unberdihrt.

Ubertragung des Vertrags

Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als
Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfahigen
Dritten zu (bertragen. Eine Ubertragung nach Satz 1 ist dem Kunden spétestens
sechs Wochen vor dem Zeitpunkt der Ubertragung unter Angabe dieses Zeitpunkts
mitzuteilen. Im Falle einer Ubertragung hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne
Einhaltung einer Kindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Ubertragung zu kiindigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung
gesondert hingewiesen. Das Recht zur Abtretung von Forderungen nach § 398
BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge, insbesondere bei Ubertragungen
i. S. d. Umwandlungsgesetzes, bleiben von dieser Ziffer unberthrt.

Datenschutz /| Wechselseitige Ubernahme von
gegeniiber sonstigen betroffenen Personen

Informationspflichten

Datenschutzrechtliche Hinweise und Informationen zum Widerspruchsrecht erhalt
der Kunde in der ,Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten” des
Lieferanten.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, die dem jeweils anderen Vertragspartner
nach Art. 13 und/oder Art. 14 DS-GVO obliegenden Informationspflichten
gegenlber den eigenen Mitarbeitenden, Erflillungsgehilfen und Dienstleistern
(betroffene Personen) zu erfiillen, wenn im Rahmen der Vertragserfiillung, zur
Durchfiihrung vorvertraglicher MaRnahmen, zur Erfillung einer rechtlichen
Verpflichtung oder zur Wahrung berechtigter Interessen

. personenbezogene Daten betroffener Personen von einem Vertragspartner
an den jeweils anderen Vertragspartner weitergeben werden und/oder

. betroffene Personen auf Veranlassung des einen Vertragspartners den
jeweils anderen Vertragspartner kontaktieren.

Hierfir verwendet der Vertragspartner, der die personenbezogenen Daten
weitergibt bzw. auf dessen Veranlassung die Kontaktaufnahme erfolgt, das ihm vom

13.
13.1.

13.2.

14.

15.

16.

17.
17.1.

17.2.

anderen Vertragspartner zur Verfigung gestellte Informationsblatt. Die ,Information
zur Verarbeitung personenbezogener Daten” des Lieferanten ist diesen AGB als
Anhang beigefligt. Die Vertragspartner sind nicht verpflichtet, das vom anderen
Vertragspartner zur Verfligung gestellte Informationsblatt vor der Aushandigung an
die betroffenen Personen zu prifen. Sie sind weiterhin nicht berechtigt, das vom
anderen Vertragspartner zur Verfugung gestellte Informationsblatt ohne vorherige
Zustimmung zu dndern. Es obliegt ausschlieflich dem zur Information verpflichteten
Vertragspartner, dem anderen Vertragspartner ein den jeweils geltenden
rechtlichen Anforderungen entsprechendes Informationsblatt zur Verfligung zu
stellen und dieses bei Bedarf auch wahrend der Vertragslaufzeit zu aktualisieren.

Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwechsel

Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim jeweils
zustandigen Netzbetreiber erhaltlich.

Ein Lieferantenwechsel erfolgt zligig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der
Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den fir ihn maRgeblichen Verbrauch
des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus
Grinden, die er nicht zu vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der
geschétzte Verbrauch anzugeben.

Gerichtsstand

Der Gerichtsstand fiir Kaufleute i. S. d. Handelsgesetzbuchs, juristische Personen
des offentlichen Rechts wund &ffentlich-rechtliche Sondervermégen st
ausschlieRlich Radevormwald. Das gleiche gilt, wenn der Kunde keinen
allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.

Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird
bei der Bundesstelle fir Energieeffizienz eine Liste gefiuhrt, in der
Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von
EnergieeffizienzmaRnahmen aufgefiihrt sind. Weiterflihrende Informationen zu der
sog. Anbieterliste und den Anbietern selbst erhalten sie unter
www.bfee-online.de. Sie kénnen sich zudem bei der Deutschen Energieagentur
liber das Thema Energieeffizienz umfassend informieren. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.energieeffizienz-online.info.

Pauschalen

netto | brutto
Mahnkosten pro Mahnschreiben des €4,00 /-
Lieferanten (Ziffer 4.2)
Nachinkasso (Ziffer 4.2) € 35,00 / -
Unterbrechung der Anschlussnutzung € 39,00 / -
(Ziffer 9.4)
Wiederaufnahme der Anschlussnutzung €43,00 / €51,17

(Ziffer 9.4)

Kosten fiir Bankriicklastschriften Gebihr des jeweiligen

Kreditinstituts

In den genannten Bruttobetrdgen ist die Umsatzsteuer in der gesetzlich
festgelegten Hohe (derzeit 19 %) enthalten; wird kein Bruttobetrag genannt, besteht
derzeit keine Umsatzsteuerpflicht.

Schlussbestimmungen

Die Regelungen dieses Vertrags sind abschlieRend. Miindliche Nebenabreden
bestehen nicht.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder undurchfihrbar sein
oder werden, so bleibt der Vertrag im Ubrigen wirksam.
Energiesteuer-Hinweis

Fur das auf Basis dieses Vertrags bezogene Erdgas gilt folgender Hinweis gemafn
der Energiesteuer-Durchfiihrungsverordnung:

“Steuerbeglinstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden,
es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der
Energiesteuer-Durchfiihrungsverordnung zuléassig. Jede andere Verwendung als
Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen. In Zweifelsféllen wenden Sie sich
bitte an lhr zustédndiges Hauptzollamt.

Juni 2024


http://www.bfee-online.de/
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	1. Vertragsschluss / Lieferbeginn
	Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Lief...

	2. Umfang und Durchführung der Lieferung / Leistungsumfang / Weiterleitungsverbot / Befreiung von der Leistungspflicht
	2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Energie an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, über den der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-Identifikationsnu...
	2.2. Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbetreiber erbracht und ist gemäß § 9 Abs. 2 MsbG Bestandteil dieses Vertrags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit einem wettbewerblichen Messstellenbetreiber schließt. Der Lieferant stellt dem Kund...
	2.3. Der Kunde wird die Energie lediglich zur eigenen Versorgung nutzen. Eine Weiterleitung an Dritte ist unzulässig.
	2.4. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglic...
	2.5. Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere...
	2.6. Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schade...

	3. Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige Preisberechnung / Abrechnungsinformationen / Verbrauchshistorie
	3.1. Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen bzw. Messsysteme (oder rechtmäßige Ersatzwertbildung) des zuständigen Messstellenbetreibers bzw. Netzbetreibers ermittelt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetre...
	3.2. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preisli...
	3.3. Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen verlangen. Die Höhe der Abschlagszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis oder nach dem durchschnittlichen Verbrauc...
	3.4. Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraums, der ein Jahr nicht überschreitet, und zum Ende des Vertragsverhältnisses wird vom Lieferanten eine Abrechnung nach seiner Wahl in elektronischer Form oder in Papierform erstellt. A...
	3.5. Erhält der Kunde eine elektronische Abrechnung und erfolgt keine Fernübermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. über ein intelligentes Messsystem), erhält er unentgeltlich die (in jeder Rechnung bereits enthaltenen) Abrechnungsinformationen nach § 4...
	3.6. Auf Wunsch des Kunden stellt der Lieferant dem Kunden und/oder einem von diesem benannten Dritten, soweit verfügbar, ergänzende Informationen zu dessen Verbrauchshistorie gegen Entgelt zur Verfügung (vgl. Ziffer 17).
	3.7. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprüfung der Messeinrichtungen an seiner Entnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle i. S. v. § 40 Abs. 3 MessEG zu veranlassen. Die Kosten der Nachpr...
	3.8. Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrags festgestellt (wie z. B. auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messw...
	3.9. Ändert sich das vertragliche Entgelt während des Abrechnungszeitraums, so rechnet der Lieferant geänderte verbrauchsunabhängige Preisbestandteile tagesgenau ab. Für die Abrechnung geänderter verbrauchsabhängiger Preisbestandteile wird die nach Zi...

	4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrechnung
	4.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Abschläge und Vorauszahlungen zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) im Abschlagsplan bzw. mit Verlangen der Vorauszahlung festgelegten Zeitpunkt fällig und ...
	4.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung ergreifen. Fordert der Lieferant erneut zur Zahlung auf oder lässt er den Betrag durch einen Beauftragten (z. B. Inkassodienstle...
	4.3. Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur,
	4.3.1. sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange du...
	oder

	4.3.2. sofern aus Sicht eines verständigen Kunden die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht, z. B. bei falschen Kundennamen, verwechselten Entnahmestellen, ohne Weiteres erkennbaren Rechenfehlern oder bei weit außerhalb der Pla...
	Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben von Ziffer 4.3 unberührt.


	4.4. Gegen Forderungen des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter ...

	5. Vorauszahlung / Sicherheitsleistung
	5.1. Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in angemessener Höhe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wi...
	5.2. Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Höhe und die Gründe für die Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszahlungen legt der Lieferant nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ...
	5.3. Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zahlung (Abschläge nach Ziffer 4.1 oder Rechnungsbeträge) verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abweichung der Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so ...
	5.4. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein Vorauszahlungssystem (z. B. Bargeld- oder Chipkartenzähler) einrichten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit beauftragen.
	5.5. Anstelle einer Vorauszahlung kann der Lieferant eine Sicherheitsleistung in Höhe der für einen Zeitraum von zwei Liefermonaten voraussichtlich durchschnittlich zu leistenden Zahlungen verlangen. Sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren, ist...
	5.6. Der Lieferant kann sich aus der Sicherheit befriedigen, sobald der Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug ist. Der Lieferant wird die Sicherheit nur in dem Umfang verwerten, in dem dies zur Erfüllung der rückständigen Zahlungsverpflic...
	5.7. Die Verwertung der Sicherheit nach Ziffer 5.6 wird der Lieferant dem Kunden unter Fristsetzung schriftlich androhen, es sei denn nach den Umständen des Einzelfalls besteht Grund zu der Annahme, dass eine Befriedigung aus der Sicherheit zu spät er...
	5.8. Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, soweit ihre Voraussetzungen weggefallen sind.
	5.9. Die Regelungen zur Einstellung und Unterbrechung der Belieferung sowie zur Kündigung in Ziffer 8 bleiben unberührt.

	6. Entgelt / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen
	6.1. Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbestandteilen nach den Ziffern 6.2 bis 6.4 zusammen.
	6.2. Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchsabhängigen Arbeitspreis in der sich aus dem beigefügten Preisblatt ergebenden Höhe. Diese werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die für die Belieferung aller Kunden in diesem Tarif anfall...
	6.3. Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern 6.2 und 6.4 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus entstehenden Mehrkosten ...
	6.4. Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 6.2 und 6.3 die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an. Die derzeitige Höhe der Umsatzsteuer ergibt sich aus dem Preisblatt.
	6.5. Der Lieferant teilt dem Kunden die bei Belieferung jeweils geltende Höhe eines nach Ziffern 6.3 und 6.4 zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.
	6.6. Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis nach Ziffer 6.2 – nicht hingegen etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.3 sowie die gesondert in der jeweils geltenden H...
	6.7. Informationen über aktuelle Produkte (insbesondere gebündelte Produkte bzw. Leistungen) und Tarife erhält der Kunde unter Tel.-Nr. 02195-9131-0 oder im Internet unter www.s-w-r.de.

	7. Änderungen des Vertrags
	Die Regelungen des Vertrags beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, GasGVV, GasNZV, MsbG, MessEG und MessEV, höchstrichterliche Rechtsprechung, Festlegungen und Beschlüsse der BNetz...

	8. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung
	8.1. Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder ...
	8.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden Höhe des Doppelten der rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung, mindestens aber mit € 100,00 inklusive Mahn- und Inkassokosten, ist der Lieferant ebenfalls berechtigt, d...
	8.3. Der Gesetzgeber hat mit § 118b EnWG ein befristetes gesetzliches Recht zur Versorgungsunterbrechung gegenüber Haushaltskunden nach § 3 Nr. 22 EnWG eingeführt, das voraussichtlich bis zum 30.04.2024 gilt und dem vertraglichen Recht zur Versorgungs...
	8.4. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 17 in Rechnung. Die pauschale Berechnung muss einfach nach...
	8.5. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Der Lieferant muss den Kunden unverzüglich beim zuständigen Verteilnetzbetreiber abmelden. Soweit die Entnahmen des Kunden im Falle e...
	8.6. Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn ein Zwangsvollstreckungsverfahren gegen das gesamte Vermögen der anderen Partei oder eines wesentlichen Teils dieses Vermögens eingeleitet wurde.
	8.7. Für den Lieferanten liegt ein wichtiger Grund weiterhin vor, wenn der Kunde ganz oder teilweise eine geschuldete Vorauszahlung und/oder vereinbarte Sicherheit nicht leistet und seiner Pflicht nicht innerhalb einer vom Lieferanten daraufhin gesetz...
	8.8. Darüber hinaus ist der Lieferant berechtigt, diesen Vertrag bei Vorliegen einer den Kunden betreffenden negativen Auskunft der der CrifBürgel GmbH (oder einer anderen Auskunftei) insbesondere zu folgenden Punkten außerordentlich zu kündigen: erfo...

	9. Haftung
	9.1. Der Lieferant haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflichtverletzung (z. B. bei Nichterfüllung der Lieferpflicht oder ungenauer oder verspäteter Abrechnung) für dadurch entstandene Schäden nach Maßgabe von Ziffern 9.2 bis 9.6.
	9.2. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu machen.
	9.3. Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.
	9.4. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde;...
	9.5. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrags als mögliche Folge der Vertragsv...
	9.6. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

	10. Umzug
	10.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzüglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der neuen Anschrift und der neuen Zählernummer oder Marktlokations-Identifikationsnummer in Textform mitzuteilen. Im Regelfall muss diese M...
	10.2. Der Lieferant wird den Kunden an der neuen Entnahmestelle, wenn der Umzug im Gebiet des bisherigen Netzbetreibers erfolgt, auf Grundlage dieses Vertrags weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem ...
	10.3. Ist der Kunde Haushaltskunde i. S. v. § 3 Nr. 22 EnWG, hat er das Recht, den Vertrag mit einer Frist von sechs Wochen in Textform und unter Mitteilung seiner zukünftigen Anschrift oder der zur Bezeichnung seiner zukünftigen Entnahmestelle verwen...
	10.4. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 10.1 aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnah...

	11. Übertragung des Vertrags
	Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine Übertragung nach Satz 1 ist dem Kunden spätestens sechs Wochen vor dem...

	12. Datenschutz / Wechselseitige Übernahme von Informationspflichten gegenüber sonstigen betroffenen Personen
	12.1. Datenschutzrechtliche Hinweise und Informationen zum Widerspruchsrecht erhält der Kunde in der „Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten“ des Lieferanten.
	12.2. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die dem jeweils anderen Vertragspartner nach Art. 13 und/oder Art. 14 DS-GVO obliegenden Informationspflichten gegenüber den eigenen Mitarbeitenden, Erfüllungsgehilfen und Dienstleistern (betroffene Person...
	Hierfür verwendet der Vertragspartner, der die personenbezogenen Daten weitergibt bzw. auf dessen Veranlassung die Kontaktaufnahme erfolgt, das ihm vom anderen Vertragspartner zur Verfügung gestellte Informationsblatt. Die „Information zur Verarbeitun...

	13. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwechsel
	13.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim jeweils zuständigen Netzbetreiber erhältlich.
	13.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen...

	14. Gerichtsstand
	Der Gerichtsstand für Kaufleute i. S. d. Handelsgesetzbuchs, juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist ausschließlich Radevormwald. Das gleiche gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im In...

	15. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz
	Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sin...

	16. Pauschalen
	17. Schlussbestimmungen
	17.1. Die Regelungen dieses Vertrags sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
	17.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.

	18. Energiesteuer-Hinweis
	Für das auf Basis dieses Vertrags bezogene Erdgas gilt folgender Hinweis gemäß der Energiesteuer-Durchführungsverordnung:
	“Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungsverordnung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat s...



